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Gebäudenutzfläche (AN)
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Wesentliche Enei'gie(räger für Heizurig Erdgas H
2

Weseritliche Energie{r';Ager für
Warmwasser 2 r Erdgas H

Emeuerbai'e Energieü r Ait: keine r Verwendung: keine

?ArtderLCiftung2 r N Fensterlfütung

ü Schachtlüftung
€ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
0 Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

r [] Passive Kühlung
€ Gelieferte Kälte

[] Kühlung aus Strom

0 Kühlung aus Wärme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen 4 Anzahl: O Nächsies Fälligkeitsdatum der Inspektion:

AnlassderAusstellungdes l €Neubau € Modernisierung
Energieausweises § Vermietung/Verkauf (Äiiderung/Erweiterung)

Ari der Kühlung 2

0 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedin-gungen
oder durch die Auswertuiig des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die eiiergetische Gebäudenutzfläche nach dem GEG,
die s:ch in der Regel voü den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche
ermöglichen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

N Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informatiorien zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungeri des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). [)ie

Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

DatenerhebungBedari/Verbrauchdurch N Eigentümer N Ausste!ler

€ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Oualität beigefügt (freiwillige Angabe).
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Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auj das gesamte Gebäude oder den oben
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.
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Aussteller imit Anschriff ?ind Berufsbezeichnung)

Energieberatung Be:'lin
Wilfried Wallat,

Bötzowsttaße 47

10407 Berlin

' nur im Fall des f§ 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
'-Mehrfachangabei'i möglich
abei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
"Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG
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Energiebedarf
Treibhausgasemissionen 24,8 kg CO,,-Äquivalent/(m"-a)

L.- I

o 25 50

Cl
)

l
11

75

C

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
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n 113,1 kWh/(m2-a)
Priröärenergiebedarf dieses Gebäudes
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Anforderunqen gemäß GEG -'
g

Primärenerqiebedarf

1st-Wert kWh/(m"-a) Anforderungswert

?getische Qualität der Gebäudehülle H'T

1st-Wert W/(m'K) Anforderungswert W/(ma?K)

Sommerlicher Wärmesqhutz (bei Neubqu), € eii'igehalten

kWh/(m'a)

Für Enerqiebedarfsberechnunqen verwendetes Verfahren
ü Verfahren üach DIN V 18599

@ Verfahren nach DIN V 41 08-6 und DIN V 4701 -1 ü

[] Vereiiifachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

ü Regelung iiach § 31 GEG %"Modellgebäudeverfahren")

Endenerglp5edarf d!eSeS Ge5audes (Pflichtarigabe in Immobilienanzeigen) 102,5 kWh/(m2-a)
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Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 2
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der

Deckungs- Pflichterfül-
anteil: lung:Art:

Summe:

Maßnahmen zur Einsparung 2

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur

Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs vgerden durch eine

Maßnahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäf3 § 34
Absatz 2 GEG erfüllt.

ü Die Anforderüngen nach § 45 GEG in Verbiiidung mit e) 16 GEG
sind eingehalten

Ü Mat3nahme riach § 45 GEG in Kombination gemä(3 § 34 Absatz 2
GEG:DieAnforderungennach§16GEGwerdenum %

unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung: %

Vergleichswerte Endenergie 3
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das Gebäudeenergiegesetz lässt iür die Berechnung des
Energiebedarfs unterschiedliche VerTahren zu, die im Einzelfall zu
ünterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen
s}andardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werie
keine Rückschlüsse aui den tatsächlichen Energieverbrauch. Die
ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach
dern GEG pro Quadratmeier Gebäudenutzfläche (AN), die im
Allgemeinen greff3er ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

' nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
2 nur bei Neubau
3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamiliei'ihaus
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Energieverbrauch
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Endenergieverbrauch dieses Gebaudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeil

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

kWh/(m'-a)
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Vergleichswerte Endenergie 2
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Die modellhafi ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung
und Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude

bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes vergiichen werden,
ist zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15

bis 30 % gerir?gerer Energieverbrauch als bei
vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu
erwarien ist.

ffl Erläuterungen zum Verfahren
(li

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezijische Wette pro Quadratmeter
Eu ? ' Gebaudenutztlache (AN) nach dem GEG, die im Allgemeinen großer ist als die Wohnflache des Gebaudes. Der tatsachliche Energieverbrauch eines
u: Gebaudes wetcht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.
'E
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u: ' gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oöer Kühlpauschale in kWh
2 EFH: Einfamilienliaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmei'i zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind @ möglich ü nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Ny.
geschätzte Kosten

pro eingesparte
Kilowa!isfünde

Endenergie

willige Angabe)

1

[] weitere Eiiiträge in Ai'ilage

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hiiiweise und keiii Ersatz für eine Energieberatung.

Gena.uere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich bei/unter: ! www.zukunft-haus.info

l
Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis

e Der Energieausweis wurde mit Energieberatersoltware EVEBI V 1 1 .2.O der Firma ENVISYS GmbH & Co. KG erstelit.
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(Angaben freiwillig)
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Optimierung/Dämmung Wärmeverteilung [Anbinde-Leitung Gebäudel x
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Angabe Gebäud@t@il - Seite 1
Bei Wol'ingebäuden, die zu einem nicht unerhebliclien Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemäß r3 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen fJl06 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
"Gebäudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Enerqien - Seite 1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welci'ier Art erneuerbare

Energien genutzf werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

?giebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und ünter Ani'iahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzer-verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhaiten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die aiigegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den
tatsächlichen Energieverbrauch. Dies ist in einer Energieberatung, die
mit angepassten Randbedingungen rechnet und einen Verbrauchs-
Bedarfs-Abgleich vornimm? möglich.

Primärenerqiebedarf - Seite 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoreri
auch die so genannte ,,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Flessourcen und die Umwelt schonende Energienützung.

Geb0udeh0lle - Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläclie bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt
die durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden
Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines
Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. Außerdem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen
an den sommerlichen Wärmeschvtz (Schutz vor Überhitzung) eines
Gebäudes.

?giebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüfturig und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Enei'giemenge, die dem Gebäude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung
der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung
sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Anqaben zu erneuerbaren Enerqien - Seite 2
Nach dem GEG müssen Neubauten in besiimmtem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs nutzen. In
dem Feld ,,Angaben zur Nutzung erneuerbarer Eriergien" sind die Art der
eingeseizten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil
am Wärme- und Kälteenergiebedari und der prüzentuale Anteil der
Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld ,,Ma(3nahmen zur Einsparurig" wird
ausgefüllt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollstär?dig
durch Unterschreitung der Anforderungen an den baulicheri
Wärmeschutz gemäß § 45 GEG erfüllt werden.

?gieverbrauch - Seit@ 3
Der Endeüergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkos{en nach der Heizkosten-
verordnung oder auf Gruüd anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten
Gebäudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der
ertasste Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten
örtlichen VVetteföaten und mithilfe von Klimaiakioren auf einen

deutschlandweiteri Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer

schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt
Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner
Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert eiiien geringen Verbrauch.
Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch
nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsda}en einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten
im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Verhalten
der Bewohrier abhängen.
Im Fall längerer Leerstände wird liierfür ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentvalen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über
eine Pauschale berücksichtigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle ,,Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Primärenerqieverbrauch - Seite 3
[)er Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermi}telten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoreii ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausqasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch
verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als
äquivalente Kohler?dioxidemissiorien ausgewiesen.

Pflichtanqaben für Immobi!ienanzeiqen - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteh! die Pflicht, in Irrumobilienanzeigen die in § 87
Absatz I GEG geriannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sii'id dem Energieausweis zu entnehmen, %e nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Verqleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werle und sollen lediglich Anhaltspunk(e für grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer unge!ähr die Werte für die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.


